
                               Verfahrensbeschreibung im Rahmen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung  

                                    Gemäß §§8a, 8b SGB VIII, §42 Abs. 6 SchulG NRW und § 4 KKG 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                  

 

 

 

                                              

  

                                               

 

                                   

            (Krisen) Interventionsmaßnahme des Jugendamtes 
 
 

 

 

 

 Hilfeangebot angenommen 
 Überprüfung und Ergebnis werden 

dokumentiert  
 Weitere Begleitung und Beobachtung 

in der Schule / Einrichtung 
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 Beratung im Team 
 Information der Leitung 
 Gemeinsam Kinderschutzbögen ausfüllen 

Sorge um ein Kind / Jugendlichen. 
(Verdacht auf Vernachlässigung oder Misshandlung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      keine Kindeswohlgefährdung 

      Hilfebedarf 
 Elterngespräch 
 Hilfe-u.  Vermittlungsangebote 
 Vereinbarung 

  Latente Kindeswohlgefährdung 
aus Sicht der Einrichtung / Schule ausreichende Hinweise auf mögliche                               

Kindeswohlgefährdung 

 

Wichtig: bei allen weiteren Schritten muss der Schutz des jungen 
Menschen gewährleistet sein! 
 Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (InsoFa) 
 Beteiligung der Personensorgeberechtigten, des Kindes oder der/des 

Jugendlichen, soweit dadurch der Schutz nicht in Frage gestellt wird. 
 Information der Personensorgeberechtigen über das Verfahren und ggf. des 

Kindes / Jugendlichen und Angebote konkreter Hilfen 
 Informationen der Sorgeberechtigten über Fristen, innerhalb derer die 

Inanspruchnahme der Hilfe überprüft wird 
 Info an Institutionen, deren Hilfsangebote die Eltern annehmen sollen, über die 

laufende Kinderschutzverfahren. 
 

 

Dokumentationen 

 Kinderschutzbogen 
 Beratungsergebnis InsoFa 
 Schweigepflichtentbindung 
 Vereinbarung / Fristsetzung 
 ggf. ergänzender 

Kurzbericht 

 

Dokumentation: 

 Vermerk zu Überprüfung 
und Ergebnis 

 Verfahren beendet 
 

Dokumentation: 
Ggf. weitere Vereinbarungen 

Dokumentation 

 Kinderschutzbogen 
 Information Leitung 
 ggf. ergänzender Kurzbericht 

 
 Information an das Jugendamt – ASD - (s.u.) 
 Fallübergabe 
 Sofortige Sicherstellung des Schutzes  

Bei akuter Gefährdung wird sofort das Jugendamt informiert 
ASD ist erreichbar über den Bereitschaftsdienst 

(02191) 16 39 44 Mo. bis Do. 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) 
Außerhalb dieser Zeiten über die Polizei (0202) – 284-0 (nicht 110) oder die Leitstelle der Feuerwehr (02191) 16 24 00 (nicht 112) 

Keine Detailinfos und Namen an die Polizei weitergeben, nur Bitte um Rückruf durch den ASD!!! 
 

Im Elterngespräch zeigt 
sich eine akute KWG 

Eltern halten sich 
nicht an Vereinbarung 

Hilfe wird nicht 
angenommen 

 dokumentieren 


